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 Veröffentlicht am 02.10.1987

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §33;

AVG §45 Abs3;

AVG §56;

AVG §62;

AVG §65;

AVG §66 Abs4;

VwRallg;

Rechtssatz

Das zwischen Datierung und Zustellung des Bescheides bei der Behörde eingelangte relevante Vorbringen ist zu

beachten. Wenn die Behörde eine Frist zur Stellungnahme eingeräumt hat, stellt ein bloßer Fristverlängerungsantrag

kein solches relevantes Vorbringen dar, wenn er seinerseits nicht rechtszeitig erfolgt ist.
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